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028-14.1 

Markt Konnersreuth 

  

 

Gebührensatzung zur Satzung 

für die Ausleihe von Festinventar aus dem Bestand 

der  gemeindlichen Vereinskartellhalle (Siegfried-Zitterbart-Halle) 

-Ausleihesatzung Festinventar- (GS-ASF) 

 

Aufgrund von Art. 23 u. Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. 08 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-
I), die zuletzt durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. 07 2023 (GVBl. S. 385) 
geändert worden ist und Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 04. 04 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-
1-I), das zuletzt durch § 12 des Gesetzes vom 24. 07 2023 (GVBl. S. 385) 
geändert worden ist, erlässt der Markt Konnersreuth mit Beschluss des 
Marktgemeinderates vom 14.09.2023 folgende Gebührensatzung zur Satzung 
für die Ausleihe von Festinventar aus dem Bestand der gemeindlichen 
Vereinskartellhalle (Siegfried-Zitterbart-Halle) -Gebührensatzung zur 
Ausleihesatzung Festinventar- (GS-ASF): 

 

§ 1 

Gebührenerhebung, Gebührenschuldner 
1Der Markt erhebt für die Überlassung von Festinventar Nutzungsgebühren. 
2Gebührenpflichtig sind Privatausleihen an 

− Gemeindebürger (Art. 15 Abs. 2 Gemeindeordnung)  

− Konnersreuther Firmen (Firmensitz in Konnersreuth).  
3Im Fall einer Ausnahme des § 2 Abs. 4 Satz 2 ASF besteht ebenfalls 
Gebührenpflicht.  

 
 

§ 2 

Gebühren 

1Die Dauer der Ausleihe richtet sich nach § 4 der Ausleihesatzung Festinventar- 

(ASF). 2Eine tatsächlich kürzere Leihdauer bzw. frühere Rückgabe führt zu keiner 

anteiligen Verringerung der Gebührenhöhe. 3Bei Überschreitungen der 

Leihdauer, die der Leihnehmer zu vertreten hat, werden erneut Gebühren für 

eine weitere Leihdauer fällig. 
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4Es werden pro Ausleihe folgende Gebühren erhoben: 

− Platte groß oval, Teller groß flach, Suppenteller, 
Suppentasse, Kuchenteller, Untertasse, Tasse 
Milchkännchen je 0,30 € 

− Gabel, Messer, Löffel groß oder klein je 0,30 € 

− Pumpkanne je 4,00 € 

− Kaffeemaschine je 8,00 € 

− Zelt mit Bewirtungsanbau 120,00 € 

− Zeltheizung   70,00 € 

− Stehtisch je 4,00 € 

− Verkaufsstand je   30,00 € 

− Stand 2-tl. je 60,00 € 

− Stand 3-tl. je   60,00 € 

− Verkaufsbuden je            35,00 € 

− WC-Wagen (hat Leihnehmer zu entleeren u. zu reinigen) 130,00 €  zzgl. Kaution 100 € 

− Zeltgarnitur je 3,50 € 

− Kühlschrank je 10,00 € 

− Bühne neu mit Überdachung 9 m x 4,5 m 100,00 € 

− Bühne alt 25,00 € 

− Lichterkette je 5,00 € 

− Gastrogeschirrspüler je 30,00 € 

− Großschirm je  30,00 € 
 
 

§ 3 

Inkrafttreten 

Dies Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Konnersreuth, 04.10.2023 

Markt Konnersreuth 

Gez. 

Max Bindl  
Erster Bürgermeister 
 


